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Satzung  
 

§ 1 Name und Sitz des Fördervereins 
 

1. Der Fö rderverein fu hrt den Namen „Aktiv fu r den Frieden – Stöpp Ramstein“. Er setzt sich 
gegen den internatiönalen Dröhnenkrieg, insbesöndere den u ber die Air Base Ramstein 
gefu hrten, ein. Er fö rdert den Weltfrieden und die internatiönale Vö lkerversta ndigung 

 

2. Er söll in das Vereinsregister der Stadt Berlin eingetragen werden und fu hrt danach den 
Zusatz „e.V.“ 

 
3. Der Sitz des Fö rdervereins ist Berlin. Er ist im ganzen Bundesgebiet ta tig. 

 
§ 2 Zweck des Vereins 

 
1. Zweck des Vereins ist die Fö rderung internatiönaler Gesinnung, der Töleranz auf allen 

Gebieten der Kultur und des Vö lkerversta ndigungsgedankens, insbesöndere die Fö rderung 
des Weltfriedens. 

 
2. Der Verein erfu llt diese Zwecke durch Aktivita ten in und um die Air Base Ramstein, 

Aufkla rungs- und Införmatiönsarbeit söwie durch pölitische Aufkla rung, Vörtra ge, 
Köngresse, Publikatiönen und andere Veranstaltungen. Vörtra ge, Köngresse, Publikatiönen 
und andere Veranstaltungen werden öhne Hönörar angeböten bzw. öhne Gewinn 
abgewickelt. 
 

3. Der Verein stellt Köntakte zu Persönen und Organisatiönen mit a hnlicher Zielsetzung im In- 
und Ausland her und arbeitet mit steuerbegu nstigten Kö rperschaften öder Kö rperschaften 
des ö ffentlichen Rechts zusammen. 
 

4. Der Verein sammelt die fu r die in §2 1 bis 3 dieser Satzung genannten Zwecke die 
erförderlichen Geldmittel. Der Verein verfölgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnu tzige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegu nstigte Zwecke“ der Abgabenördnung. 

 
§ 3 Geschäftsjahr 

 
 Das Gescha ftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§ 4 Organe des Vereins 

 
  Organe des Vereins sind: a) die Mitgliederversammlung 
     b) der Vörstand 
     c) Beirat (fakultativ)  
 

§ 5 Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den stimmberechtigten Völlmitgliedern und den 
nicht stimmberechtigten Fö rdermitgliedern zusammen. Sie ist das öberste Beschlussörgan 
und beschließt die Grundlagen der Vereinsta tigkeiten. Die ördentliche 
Mitgliederversammlung tritt in der Regel mindestens einmal in jedem Jahr zusammen. Sie 
beschließt u ber die ihr in der Satzung zugewiesenen Angelegenheiten. 

 

2. Eine außerördentliche Mitgliederversammlung wird einberufen, wenn mindestens ein 
Viertel der Vereinsmitglieder die Einberufung unter Angabe der Tagesördnung schriftlich 
beantragt. 
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3. Der Vörstand bestimmt Ort, Zeit und die Tagesördnung (vörbehaltlich der 
außerördentlichen Mitgliederversammlung). Er la dt die Mitglieder schriftlich unter 
Einhaltung einer Frist vön vier Wöchen ein und gibt dabei die Tagesördnung bekannt. 
Außerdem teilt er Antra ge mit, die Mitglieder fu r die Mitgliederversammlung angeku ndigt 
haben. 

 

4. Der/die Vörsitzende/r leitet die Mitgliederversammlung; im Falle seiner/ihrer 
Verhinderung sein/ihre StellvertreterIn öder der/die KassiererIn. 

 
5. Jede förm- und fristgerecht einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfa hig. 

 
§ 6 Anträge und Protokoll zur Mitgliederversammlung 

 
Antra ge der Mitglieder sind, wenn sie nicht die Gescha ftsördnung betreffen, schriftlich zu 
stellen. Sie mu ssen mindestens drei Wöchen vör der Mitgliederversammlung beim Vörstand 
eingehen. Dies gilt nicht fu r Gegen- und Aba nderungsantra ge aus der 
Mitgliederversammlung. 
Ü ber die Mitgliederversammlung wird ein Prötököll aufgenömmen, das vön dem/der 
Vörsitzenden und vön dem/der Prötököllfu hrerIn zu unterschreiben ist. 

 
§ 7 Stimmenmehrheit 

 
Söweit es in der Satzung nicht anders bestimmt ist, entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

 
§ 8 Rechenschaftsbericht 

 
Der Rechenschaftsbericht des Vörstandes und der Rechnungsbericht des Kassierers bzw. der 
Kassiererin sind der ördentlichen Mitgliederversammlung (einschließlich des 
Jahresabschlusses des letzten Kalenderjahres) zu unterbreiten. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet u ber die Entlastung des Vörstands. 

 
§ 9 Vorstand 

 

1. Die Mitgliederversammlung wa hlt aus ihrer Mitte den Vörstand, bestehend aus dem/der 
Vörsitzenden, dem/der stellvertretenden Vörsitzenden und dem/der KassiererIn. Die Wahl 
erfölgt fu r jedes Vörstandsmitglied getrennt. Die Wahl erfölgt alle zwei Jahre. Die Amtszeit 
erlischt mit der Wahl eines neuen Vörstandes. Mit Beendigung der Mitgliedschaft endet auch 
das Amt als Vörstand. Die Wahl vön bis zu 5 weiteren Vörstandsmitgliedern ist mö glich. 

 
2. Den Vörstand im Sinne des § 26 BGB bilden der/die Vörsitzende, der/die stellvertretende 

Vörsitzende und der/die KassiererIn. Jeder vön ihnen ist berechtigt, den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich allein zu vertreten. 

 

3. Die jeweils amtierenden Vörstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit sölange im 
Amt, bis ihre NachfölgerInnen gewa hlt sind. 

 
4. Die Vörstandssitzungen finden nach Bedarf statt, mindestens zwei Mal ja hrlich. Die 

Einladung zur Vörstandssitzung erfölgt schriftlich (pöstalisch öder elektrönisch) mit 
gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesördnung. 
 

5. Beschlu sse kö nnen auch im Ümlaufverfahren getröffen werden.  
 
6. Der Vörstand beschließt u ber alle Maßnahmen des Vereins, söweit diese Beschlussfassung 

nicht ausdru cklich anderen Vereinsörganen vörbehalten ist. Der Vörstand fasst alle 
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Beschlu sse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der 
Vörsitzenden. 
 

§ 10 Beirat 
 
Die Einrichtung eines beratenden Beirats ist mö glich. 

 
§ 11 Aufgaben des Vorstands 

 

1. Der Vörstand erledigt die laufenden Gescha fte des Vereins und fu hrt die Beschlu sse der 
Mitgliederversammlung aus. Er tritt auf Einladung des Vörsitzenden zusammen. 

 

2. Satzungsa nderungen, die vön Gerichten, Aufsichts- öder Finanzbehö rden aus förmalen 
Gru nden verlangt werden, kann der Vörstand vön sich aus vörnehmen. 

 
§ 12 Mitgliedschaft/Fördermitgliedschaft 

 

1. Stimmberechtigte Mitglieder (Völlmitglieder) kö nnen Persönen werden, die dem 
Friedensgedanken verbunden sind, Menschen-, Freiheits- und Grundrechte anerkennen. Die 
Mitgliedschaft juristischer Persönen ist mö glich.    

 

2. Es kö nnen auch nicht stimmberechtigte Fö rdermitglieder aufgenömmen werden, die den 
Verein mit Spenden unterstu tzen. Die Fö rdermitgliedschaft kann vöm Vörstand 
zuru ckgewiesen werden. 

 

3. Ü ber den schriftlich zu stellenden Aufnahmeantrag fu r Völlmitglieder und Fö rdermitglieder 
entscheidet der Vörstand. Die Annahme bzw. die Ablehnung des Antrags ist schriftlich 
mitzuteilen. Die Ablehnung ist zu begru nden. 

 

4. Gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann innerhalb eines Mönats beim Vörstand 
schriftlich Einspruch eingelegt werden, u ber den die na chste ördentliche 
Mitgliederversammlung entscheidet. 

 
§ 13 Ende der Mitgliedschaft/Ausschluss 

 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Töd, Austritt öder Ausschluss, bei Vereinigungen durch 
Auflö sung. 

 

2. Der Austritt ist schriftlich zu erkla ren. Er ist nur mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 
mö glich. 

 

3. Der Vörstand kann ein Mitglied wegen eines das Ansehen öder die Ziele des Vereins gröb 
scha digenden Verhaltens vön der Ausu bung der Mitgliedschaftsrechte vörla ufig 
suspendieren. Das Mitglied muss vör der Beschlussfassung gehö rt werden. Ü ber den 
endgu ltigen Ausschluss des Mitglieds aus dem Verein entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit. 
 

4. Mitglieder, die, auch nach wiederhölter Aufförderung, zwei Kalenderjahre lang keinen 
Beitrag gezahlt haben, kö nnen vöm Vörstand ausgeschlössen werden. 

 
§ 14 Mitgliedsbeitrag 

 
1. Vön den Mitgliedern werden Beitra ge erhöben. Die Mitgliederversammlung setzt den 

Mitgliedsbeitrag und den Zeitpunkt seiner Fa lligkeit fest. 
 



4 

2. Die Befreiung vöm Betrag ist auf Antrag mö glich.  
 

§ 15 Verwendung von Vereinsmitteln 
 

1. Der Verein ist selbstlös ta tig; er verfölgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins du rfen nur fu r die satzungsma ßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  
 

2. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden öder bei der Auflö sung des Vereins weder 
ihre Beitra ge nöch sönstige Zahlungen öder Einlagen zuru ck. 

 

3. Keine Persön darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, öder durch 
Ausgaben in unverha ltnisma ßiger Hö he begu nstigt werden. 

 
§ 16 Kassenprüfung 

 
Die Mitgliederversammlung wa hlt aus ihrer Mitte bis zu zwei Kassenpru ferInnen, die nicht 
Vörstandsmitglieder sind, auf die Dauer vön zwei Jahren. Diese u berpru fen am Ende eines 
jeden Gescha ftsjahres die rechnerische Richtigkeit der Buch- und Kassenfu hrung. Die 
Kassenpru ferInnen erstatten Bericht in der na chstfölgenden Mitgliederversammlung. 

 
§ 17 Änderungen der Satzung 

 
1. Ü ber A nderungen dieser Satzung beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 

vön 2/3 der anwesenden Mitglieder. 
 

2. Alle Antra ge auf Satzungsa nderung sind den Mitgliedern spa testens drei Wöchen vör Beginn 
der Mitgliederversammlung schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 18 Auflösung des Vereinsvermögens bei Auflösung 

 

1. Die Auflö sung des Vereins kann nur mit einer Stimmenmehrheit vön 3/4 der anwesenden 
Mitglieder beschlössen werden. Liquidatören sind die Vörstandsmitglieder. 

 
2. Bei Auflö sung des Vereins öder bei Wegfall steuerbegu nstigter Zwecke fa llt das Vermö gen 

des Vereins an IALANA e.V. Marienstr. 19/20, 10117 Berlin, der es unmittelbar und 
ausschließlich fu r gemeinnu tzige Zwecke verwenden wird.  

 
3. Alle Beschlu sse u ber Verwendung des Vereinsvermö gens im Falle der Auflö sung öder 

Aufhebung sind vör Inkrafttreten dem zusta ndigen Finanzamt vörzulegen. 
 

§ 19 Inkrafttreten 
 

Vörstehende Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 22.09.2017 beschlössen. Sie 
tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 
 

Wir versichern die Richtigkeit und Völlsta ndigkeit der Satzung gem. § 17 Abs.1 Satz 4 BGB. 


